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TOP: Neuwahl einer Schiedsperson und einer stellvertrete nden Schiedsperson für 

den Schiedsamtsbezirk Schmallenberg II (ehemaliges Amt Fredeburg) 
  
 Produktgruppe: 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
 
Die Stadtvertretung Schmallenberg wählt Herrn Klaus Didam, Unterm Werth 18, 57392 
Schmallenberg, für die Amtszeit von 5 Jahren zur Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk 
Schmallenberg II (ehemaliges Amt Fredeburg). 
 
Die Stadtvertretung Schmallenberg wählt ……………………………. für die Amtszeit von 5 
Jahren zur stellvertretenden Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Schmallenberg II 
(ehemaliges Amt Fredeburg) 
 
 
  
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
In diesem Jahr läuft die Amtszeit der im Jahre 2003 gewählten Schiedsperson, Herr Klaus 
Didam, Unterm Werth 18, 57392 Schmallenberg, und der stellvertretenden Schiedsperson, 
Herr Gerhard Schmidt, Waldenburger Straße 5, 57392 Schmallenberg, aus.  
 
Die Hauptaufgaben der Schiedspersonen bestehen in sog. Schlichtungsverfahren, in denen 
versucht wird, zwischen den betroffenen Parteien eine gütliche und einvernehmliche Eini-
gung ohne ein gerichtliches Verfahren zu erzielen. Neben üblichen Nachbarschaftsstreitig-
keiten sind dies insbesondere Delikte wie z. B. Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung 
des Briefgeheimnisses, Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Erfahrungs-
gemäß werden jährlich ca. 5-7 Verfahren pro Schiedsamtsbezirk verhandelt. 
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Nach dem Gesetz über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Schiedsamtsgesetz – SchAG NRW) vom 16. Dezember 1992 wird die Schiedsperson sowie 
die stellvertretende Schiedsperson für eine Amtszeit von 5 Jahren vom Rat der Gemeinde 
gewählt. 
 
Die Stellen der Schiedsperson und der stellv. Schiedsperson wurden Ende Februar in der 
Westfalenpost, Westfälischen Rundschau und dem Sauerlandkurier ausgeschrieben. Wäh-
rend sich Herr Didam bereit erklärt hat, sich für eine weitere Amtszeit als Schiedsmann zur 
Verfügung zu stellen, stellt sich Herr Schmidt nicht mehr zur Wahl. 
 
Neben Herrn Didam haben sich zwei weitere Interessenten beworben. Es liegen somit fol-
gende Bewerbungen vor: 
 
Herr 
Klaus Didam 
Unterm Werth 18 
57392 Schmallenberg 
Beruf:  Sparkassendirektor a. D. 

Herr 
Gerhard Kappe 
Bad Fredeburg 
von- Ascheberg-Straße 20 
57392 Schmallenberg 
Beruf:   Beamter  
 

Herr 
Ulrich Esser 
Antoniusstraße 5 
57392 Schmallenberg 
Beruf:  Sozialarbeiter / Suchtkranken- 
            therapeut  
 

 

 
Nach dem Schiedsamtsgesetz soll zur Schiedsperson nicht gewählt werden, wer das 70. 
Lebensjahr vollendet hat. Darüber hinaus sollte die Schiedsperson in dem Schiedsamtsbe-
zirk seinen Wohnsitz haben. 
 
Zwar hat Herr Didam bereits das 70. Lebensjahr vollendet und wohnt nicht in dem Schieds-
amtsbezirk II, die o. g. Voraussetzungen sind jedoch nicht zwingend. Aufgrund seiner lang-
jährigen Erfahrung als Schiedsperson und seinem Interesse an einer weiteren Ausübung der 
Tätigkeit, spricht rechtlich nichts gegen eine Wiederwahl von Herrn Didam als Schiedsper-
son. 
 
Die übrigen beiden Bewerber erfüllen ebenfalls grundsätzlich die Voraussetzungen für die 
Tätigkeit als Schiedsperson, wobei ein Bewerber, entgegen den vergangenen Amtszeiten, 
seinen Wohnsitz im Bereich des Schiedsamtsbezirkes hat. 
 
  


